
Ökodesign von Produkten

Gestaltungsauftrag für mehr Umweltschutz und Innovation 
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Die Europäische Union will die Umweltbelastungen und Gesundheitsrisiken verringern, die von Produkten ausgehen.

Schwerpunkte liegen dabei auf der umweltgerechten Gestaltung von Produkten sowie einem veränderten Verbrau-

cherverhalten – etwa zum effizienteren und sparsameren Umgang mit Energie. Neuere Studien zeigen, dass sich in

Deutschland im Jahr durchschnittlich bis zu zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2), also mehr als ein Prozent des

jährlichen CO2-Ausstoßes, einsparen lassen, wenn Leerlaufverluste bei elektrischen Geräten vermieden würden. 

Um die Potenziale für Energieeinsparungen und geringere Umweltbelastungen bei Produkten besser auszuschöp-

fen, sind jüngst neue Ansätze in die umweltpolitische Debatte eingebracht worden: etwa die EU-Richtlinie zur umwelt-

freundlichen Gestaltung energiebetriebener Geräte vom Juli 2005 und das ebenfalls im Juli 2005 durch die Europä-

ische Kommission verabschiedete Grünbuch zur Energieeffizienz. Viel diskutiert wird auch der aus Japan stammende

Top-Runner-Ansatz, bei dem jeweils innerhalb einer Produktkategorie das energieeffizienteste Gerät zu dem Standard

erklärt wird, den die Geräte aller Firmen innerhalb einer bestimmten Frist erreichen müssen.

Diese politischen Initiativen intensivieren die Diskussion um Energie- und Ökoeffizienz, Ressourcenproduktivität,

Wettbewerb, Innovation und Konsum im Kontext einer produktbezogenen Umweltpolitik. Auch die neue Bundesregie-

rung sieht hier einen Schwerpunkt der 16. Legislaturperiode für die Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik in Deutschland

und Europa.

Worum geht es?
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den und Energie und Material einzusparen. Deshalb wird

hier meistens vom produktionsintegrierten Umweltschutz

gesprochen. Dagegen geht der so genannte „produktinte-

grierte“ Umweltschutz weiter. Er umfasst auch die Produkt-

planung, -entwicklung und -gestaltung.

Ökodesign ist weniger ein neues Verfahren. Es ist eine

neue Sichtweise, eine integrierte Lebensweg-Betrachtung

des Produkts. Es ist der Versuch, die umweltgerechteste Lö-

sung auf jeder der relevanten Produktions-, Nutzungs- und

Entsorgungsebenen zu finden und bei der Herstellung und

dem Vertrieb von Produkten umzusetzen. Ökodesign ist da-

mit eine umfassende Gestaltungsaufgabe der nachhaltig-

keitsorientierten Unternehmensführung.

In der Produktplanungsphase werden 80 Prozent der

produktbezogenen Kosten und mindestens ein ebenso

großer Anteil der zu erwartenden Umweltauswirkungen

des Produkts festgelegt. Es liegt daher auf der Hand, dass

Ökologisierungsstrategien, die schon in der Planungsphase

ansetzen, nur dann erfolgreich sein können, wenn diese

Produkte am Markt auch wirklich nachgefragt werden. Sol-

len sie gekauft werden, müssen den Konsumenten diese

Produkte und ihre Vorteile auch bekannt sein – ein schwie-

riges Unterfangen wie Erfahrungen aus der Praxis belegen.

Ein gravierendes Hemmnis ist beispielsweise, dass die Mar-

ketingabteilungen in den Unternehmen nicht frühzeitig in

die Planung der Produktentwicklung einbezogen sind. Das

konterkariert die Bemühungen, umweltgerechte Produkte

am Markt zu platzieren und den Absatz dieser Produkte sig-

nifikant zu verbessern.

Produktbezogener Umweltschutz

Innovationsprogramm 

für Wirtschaft und Gesellschaft

Die Integrierte Produktpolitik (IPP) ist zunächst eine vom

Staat ausgehende Politik, die Produkte und Dienstleistun-

gen hinsichtlich ihrer umwelt- und gesundheitsrelevanten

Wirkungen entlang des gesamten „Lebenszyklus“ eines Pro-

dukts stetig verbessern will. Im Hinblick auf die Realisie-

rung einer nachhaltigen Entwicklung in Europa kommt den

Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit der

Menschen, die mit den Vorstufen der Herstellung, der Her-

stellung selbst, der Verteilung, Verwendung und Entsor-

gung von Produkten verbunden sind, eine immer größere

Bedeutung zu. Die Umweltpolitik soll sowohl in den Mit-

gliedstaaten als auch auf Gemeinschaftsebene verstärkt ei-

nen integrierten Ansatz, der den gesamten Lebenszyklus

betrachtet, entwickeln und umsetzen.

Dieser integrative Ansatz wurde unter anderem in das

sechste Umweltaktionsprogramm der EU aufgenommen,

das zentrale Bausteine und Instrumente – wie etwa die Pro-

duktkennzeichnung, die Normung oder das umweltfreund-

liche Beschaffungswesen – einer Integrierten Produktpolitik

weiterentwickeln soll. Integrierte Produktpolitik ist mittler-

weile ein Schwerpunkt der europäischen Nachhaltigkeits-

strategie. Konsequent am Vorsorgeprinzip orientiert, ist sie

ein Innovationsprogramm für Wirtschaft und Gesellschaft.

Integrierte Produktpolitik verbindet angebots- und

nachfrageorientierte Ansätze und Instrumente der produkt-

bezogenen Umweltpolitik so miteinander, dass umweltori-

entierte Produktinnovationen in Unternehmen gefördert

werden. Ziel einer solchen Politik ist es, neben der Reduzie-

rung der produktbezogenen Umweltbelastungen und Ge-

sundheitsrisiken auch die Ressourcenproduktivität des Wirt-

schaftssystems insgesamt zu steigern, um mittel- bis lang-

fristig den absoluten Ressourcenverbrauch zu verringern. Ei-

ne Schlüsselfunktion kommt dabei dem Ökodesign, also

der umweltgerechten Gestaltung von Produkten, zu.

Ökodesign als Gestaltungsaufgabe

Obwohl die Integrierte Produktpolitik auf europäischer und

nationaler Ebene Schritt für Schritt vorankommt, konzen-

triert sich die Diskussion über nachhaltigkeitsorientierte In-

novationen in Unternehmen noch stark auf die Verbesse-

rung der Produktionsprozesse. Dazu sind in der Vergangen-

heit eine Vielzahl von Managementinstrumenten ent-

wickelt worden. Es handelt sich dabei um vorsorgende

Maßnahmen innerhalb eines Betriebes wie zum Beispiel

Umweltmanagementsysteme nach EMAS oder ISO 14001,

die helfen, Schadstoffe, Emissionen und Abfälle zu vermei-

Dimensionen des Ökodesigns

• Materialeffizientes Design (etwa Leichtbau, Miniaturisierung, Multifunktiona-
lität)

• Materialgerechtes Design (zum Beispiel Vorzug regenerierbarer Materialien)

• Energieeffizientes Design (zum Beispiel Verbrauchsreduktion, Vorzug regenerati-
ver Energieträger)

• Schadstoffarmes Design (zum Beispiel Vermeidung von Schwermetallen)

• Abfallarmes bzw. –verminderndes Design 

• Langlebiges Design (etwa stabile Konstruktionsprinzipien, Modulbauweisen, Re-
paraturfreundlichkeit)

• Recyclinggerechtes Design (zum Beispiel Verringerung der Materialvielfalt, Ver-
meidung von Verbundstoffen)

• Entsorgungsgerechtes Design (zum Beispiel Einsatz von biologisch abbaubaren 
Materialien)

• Logistikgerechtes Design (etwa Reduzierung der Produkt- und Verpackungs-
volumen)
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• Diese technischen Spezifikationen haben keinen obli-

gatorischen Charakter, ihre Anwendung ist für die Un-

ternehmen freiwillig.

• Die Anwendung aller das Produkt betreffenden Nor-

men führt zur Konformitätsvermutung. Das heißt, es

wird vermutet, dass sie mit den grundlegenden Anfor-

derungen der Richtlinie übereinstimmen. Produkte, die

laut einer Erklärung des Herstellers oder dem Zertifikat

einer Prüfstelle den grundlegenden Anforderungen

genügen, können frei vertrieben werden. Ihre Konfor-

mität wird nicht regelmäßig kontrolliert. 

Die EuP-Richtlinie hat als EU-Rahmenrichtlinie keine direk-

ten Auswirkungen auf die Unternehmen. Erst mit den

nachfolgenden Maßnahmen wie harmonisierte Normen,

Tochterrichtlinien mit verbindlichen Durchführungsmaß-

nahmen und Selbstregulierungsmaßnahmen der Wirt-

schaft wird für einzelne Produkte oder Produktgruppen be-

stimmt, welche Anforderungen sie bei Energieverbrauch

und Umweltauswirkungen erfüllen müssen. Durchfüh-

rungsmaßnahmen sind auf der Grundlage der Richtlinie

erlassene Maßnahmen zur Festlegung der Ökodesign-An-

forderungen für bestimmte energiebetriebene Produkte

oder zu bestimmten Umweltaspekten. Die harmonisierten

Normen sollen in erster Linie den Herstellern helfen, die

Durchführungsmaßnahmen anzuwenden und sie dabei

unterstützen, das ökologische Profil ihrer Produkte nach

den Anforderungen der jeweils geltenden Durchführungs-

maßnahme zu erstellen. 

Ein wichtiges Instrument zum Ökodesign ist die Richtlinie

der Europäischen Union über die umweltgerechte Gestal-

tung energiebetriebener Produkte, die so genannte EuP-

Richtlinie. (1) Mit dieser Richtlinie soll die Umweltver-

träglichkeit von energiebetriebenen Produkten wie etwa

Kühlschränken, Waschmaschinen, Beleuchtung, Unterhal-

tungselektronik und elektrischen Motoren während ihres

gesamten Lebenszyklus dadurch verbessert werden, dass

alle relevanten ökologischen Aspekte bereits in der Ent-

wurfsphase berücksichtigt werden. Die mit der Richtlinie

in Zukunft einhergehenden EU-weiten einheitlichen Öko-

design-Regeln sollen zudem die bisherige, durch unter-

schiedliche Regelungen in den einzelnen Staaten beste-

henden Handelshemmnisse beseitigen und den Handel

innerhalb der EU fördern.

Die EuP-Richtlinie folgt dem politischen Ansatz der

„Neuen Konzeption“. Deren Anliegen ist es, einen einheitli-

chen europäischen Binnenmarkt durch den Abbau von

technischen Handelshemmnissen zu schaffen. Die neue

Konzeption zielt darauf, mit einer einzigen Richtlinie die

ordnungsrechtlichen Grundlagen für eine große Zahl von

Erzeugnissen zu regeln. 

Die neue Konzeption hat vier Grundprinzipien:

• Die Harmonisierung der Rechtsvorschriften beschränkt

sich darauf, grundlegende Anforderungen, die für die 

Hersteller verpflichtend sind, festzulegen.

• Die für die Normung zuständigen Gremien sollen har-

monisierte Normen ausarbeiten. 

Europas Initiative für Ökodesign

Umweltfreundliche Produktstandards 

voranbringen
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Erhält ein energiebetriebenes Produkt das gemeinschaftli-

che Umweltzeichen der EU oder ein vergleichbares (z.B.

nationales) Umweltzeichen, ist davon auszugehen, dass

es die Ökodesign-Anforderungen der jeweils geltenden

Durchführungsmaßnahme erfüllt. Mit dem Blauen Engel

bietet sich hierfür ein bewährtes Umweltzeichen an, um

nachzuweisen, dass die Anforderungen der EuP-Richtlinie

eingehalten sind.

Wozu noch eine Richtlinie?

Die Störung des Binnenmarktes aufgrund der unter-

schiedlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in den

Mitgliedstaaten ist aus Sicht der EU-Kommission ein

Grund dafür, eine Ökodesign-Richtlinie für energiebetrie-

bene Produkte zu erlassen. Weitere Gründe sind:

• der hohe Anteil von energiebetriebenen Produkten am

Verbrauch von natürlichen Ressourcen und Energie mit

negativen Umweltauswirkungen, wie etwa der Klimaer-

wärmung,

• die sehr unterschiedlichen Umweltauswirkungen bei

ähnlicher Funktion und Leistung innerhalb der Produkt-

arten,

•die Energieeinsparungen als kostengünstigste Art, die

Versorgungssicherheit mit Energie zu erhöhen und die

Abhängigkeit von Energie-Einfuhren zu verringern,

•die bereits auf der Stufe der Gestaltung vorgezeichneten

Umweltbelastungen und -kosten im Lebenszyklus, 

•der vorbeugende Ansatz zur Optimierung der Umwelt-

verträglichkeit von Produkten bei gleicher Gebrauchs-

qualität als wesentlicher Bestandteil der integrierten

Produktpolitik sowie 

•die Zielvorgaben für den Ausstoß von Treibhausgasen in

der EU.

Die EU-Kommission geht in ihrem Ansatz also deutlich

über rein ökonomische Belange hinaus. Stärker als die

europäischen Richtlinien über Elektro- und Elektronik-

geräte (Waste Electric and Electronic Equipment, WEEE)

und die Richtlinie zur Einschränkung der Verwendung

von gefährlichen Stoffen (Restriction of Hazardous Sub-

stances, RoHS), die in Deutschland im Elektrogerätege-

setz (2) umgesetzt sind, setzt die EuP-Richtlinie beim Ent-

wurfs- und Herstellungsprozess an. Sie zielt – nach Be-

trachtung des gesamten Lebensweges – auf produkt-

oder produktgruppenspezifische Regelungen. Und die

Regelungstiefe geht weit über den Ansatz der Energie-

effizienz hinaus. Für relevante Umweltauswirkungen der

Produkte können vom Designentwurf bis zur Entsorgung

Anforderungen festgelegt werden. Eine Voraussetzung

für Maßnahmen ist, dass deutliche ökologische Verbesse-

rungspotenziale vorhanden sind. 

Akteure und Umsetzungsstand

Zentraler Akteur bei der Ausgestaltung der EuP-Richtlinie

ist die Europäische Kommission. Sie wird in ihrer Arbeit

von einem Ausschuss mit Vertretern und Vertreterinnen

der Mitgliedstaaten unterstützt, der vor der Verabschie-

dung des Arbeitsprogramms und der jeweiligen Durch-

führungsmaßnahme gehört wird. Die Beteiligung der in-

teressierten Kreise wie Unternehmen – einschließlich klei-

ne und mittlere Unternehmen (KMU), Handwerk, Gewerk-

schaften, Groß- und Einzelhändler, Importeure, Umwelt-

schutzgruppen und Verbraucherorganisationen – erfolgt

über Konsultationsforen. Die in der Richtlinie festge-

schriebenen Konsultationsforen sollen dazu beitragen,

die Durchführungsmaßnahmen festzulegen, die Wirksam-

keit der geltenden Marktaufsichtsmechanismen zu prüfen

und die freiwilligen Vereinbarungen und anderen Selbst-

regulierungsmaßnahmen zu bewerten. Die Geschäftsord-

nung des Forums wird von der Kommission festgelegt.

Wie und in welcher Zahl die verschiedenen Interesssen-

kreise konkret in dem Konsultationsforum vertreten sein

werden, ist noch nicht festgelegt. 

Die EuP-Richtlinie ist bis August 2007 in das jeweilige

nationale Recht des Mitgliedstaates umzusetzen. Die Kom-

mission wird bis Juli 2007 ein Arbeitsprogramm ausarbei-

ten, das für die folgenden drei Jahre ein nicht vollständi-

ges Verzeichnis der Produktgruppen enthält, die für den

Erlass von Durchführungsmaßnahmen vorrangig sind. Die

Kommission prüft anhand von drei Kriterien die Notwen-

digkeit von Durchführungsmaßnahmen oder Selbstre-

gulierungsmaßnahmen der Wirtschaft: 

• Das Verkaufsvolumen eines Produktes ist erheblich, das

heißt, das Verkaufsvolumen beträgt mehr als 200.000

Stück innerhalb eines Jahres in der EU.

• Das energiebetriebene Produkt hat angesichts der in

Verkehr gebrachten und/oder in Betrieb genommenen

Mengen eine erhebliche Umweltauswirkung in der Ge-

meinschaft gemäß den in dem sechsten Umweltak-

tionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft festge-

legten strategischen Prioritäten (wie z. B. Klimaschutz).

• Das energiebetriebene Produkt bietet ein erhebliches

Potenzial für eine Verbesserung seiner Umweltverträg-

lichkeit ohne übermäßig hohe Kosten. 

In der Übergangszeit erlässt die Kommission gegebenen-

falls im voraus Durchführungsmaßnahmen, wobei sie mit

den Produkten beginnt, die im zweiten Europäischen Kli-

maschutzprogramm als Produkte mit einem hohen Poten-

zial für eine kostengünstige Senkung der Treibhausgas-

emissionen eingestuft wurden wie etwa Heiz- und Warm-

wasserbereitungsgeräte, elektrische Antriebssysteme, Be-

leuchtung, Haushaltsgeräte, Bürogeräte, Unterhaltungs-

elektronik und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen.

Anstelle der vorgesehenen Durchführungsmaßnahmen

können auch freiwillige Selbstregulierungsmaßnahmen

der Industrie treten – soweit diese bestimmte, in der Richt-

linie benannte Kriterien erfüllen, wie etwa Offenheit der
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Beteiligung für Mitwirkende in Drittstaaten, Mehrwert

der Selbstregulierungsmaßnahme im Hinblick auf die Ge-

samtumweltverträglichkeit, Repräsentativität der beteilig-

ten Industrie und Verbände und die Beteiligung von

nichtstaatlichen Umweltorganisationen und Verbraucher-

verbänden.

Das Vorgehen

Zur Vorbereitung möglicher Durchführungsmaßnahmen

hat die EU-Kommission im Frühjahr 2005 eine Metho-

denstudie (Method Evaluation Energy Using Products –

MEEuP) vergeben. Sie soll helfen die Frage zu beant-

worten, wie eine Auswahl der prioritären Produktgrup-

pen erfolgen kann. Dazu werden die Umweltbelastun-

gen von Produktgruppen untersucht, die Verfügbarkeit

und Wirkung von Optimierungsoptionen geprüft und

die Kostenwirkungen beurteilt. Diese Methodenstudie

wird voraussichtlich noch im Jahr 2005 abgeschlossen

sein, Zwischenergebnisse liegen bereits vor. Die ent-

wickelte Methodik, die beispielhaft an einzelnen Pro-

duktgruppen erprobt wurde, ist angelehnt an die Ökobi-

lanz-Methodik und bezieht die Betrachtung von den

geringsten Lebenslaufkosten eines Produktes (Least Life

Cycle Costs, LLCC) mit ein. 

Im Sommer 2005 hat die EU Kommission vierzehn

Vorbereitungsstudien für die Erarbeitung von Durch-

führungsmaßnahmen ausgeschrieben, die aller Voraus-

sicht nach noch in diesem Jahr beauftragt werden. Die

Studien sollen eine Laufzeit von zwölf bis achtzehn Mo-

naten haben und prüfen, ob und falls ja, welche Anfor-

derungen an die umweltgerechte Produktgestaltung

festzulegen sind. Weitere Ziele sind, die relevanten Vor-

schriften der Richtlinie zu untersuchen und Wege zur

Verbesserung der Umweltleistung des Produkts vorzu-

schlagen. Untersucht werden unter anderem Heizkessel,

Warmwasserbereiter, Computer, Drucker, Kopierer und

Multifunktionsgeräte, Fernseher, Raumklimaanlagen,

Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspül- und Waschma-

schinen und das Querschnittsthema „Stromverbrauch im

Standby und Ausschaltverluste“.

Bereits im Frühjahr 2004 hat die Kommission die eu-

ropäischen Normungsorganisationen CEN, CENELEC und

ETSI (3) beauftragt, ein umfassendes Normungspro-

gramm zu erstellen. Die Normungsarbeiten sollen sich

insbesondere befassen mit 

• der Nutzung von Sekundärrohstoffen wie recyceltes

Kupfer, Eisen, Aluminium oder Kunststoffe, der Nut-

zung von gesundheits- oder umweltgefährdenden

Stoffen,

• dem Verbrauch von Betriebsmitteln wie etwa Filterma-

terialien, Schmierstoffe, Reinigungsmittel,

• dem Verbrauch von Wasser und Energie über den ge-

samten Lebenszyklus,

• der Verlängerung der Lebensdauer (ausgedrückt durch

Mindestgarantiezeiten und Mindestvorhaltezeiten für

Ersatzteile),

• dem Aufkommen von Abfällen,

• den Emissionen in Luft und Wasser,

• der Belastung durch Lärm, Erschütterung, Strahlung

und elektromagnetischen Feldern und

• der Eignung zur Wiederverwendung und Verwertung

und der Vermeidung von technischen Lösungen, die

möglicherweise ein Wiederverwendung oder Verwer-

tung beeinträchtigen. 

Darüber hinaus wird aktuell bei der Kommission disku-

tiert, ob das derzeitige Normungssystem bei der Integrati-

on von Umweltaspekten in die Normung eine ausgewo-

gene Beteiligung und einen ausreichenden Konsens

gewährleistet und wie die verschiedenen Interessensver-

treter besser in die Entscheidungsprozesse einbezogen

werden können.

Anmerkungen
(1) Von der englischen Bezeichnung der Richtlinie: „Directive on the
eco-design of Energy-using Products“

(2) Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die um-
weltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten
(Elektro- und Elektronikgerätegesetz – ElektroG)

(3) CEN comitée européen de normalisation – Europäisches Komitee
für Normung; CENELEC Comité Européen de Normalisation Electro-
technique – Europäische Komitee für elekrotechnische Normung; 
ETSI European Telecommunications Standards Institute – Europäi-
sches Institut für Telekommunikationsnormen
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Da besonders bei der Energieeffizienz, aber auch bei der

umweltgerechten Gestaltung, die Elektro- und Elektronik-

geräteindustrie in Deutschland auf Erfolge verweisen

kann, gilt es aus deutscher Sicht, diesen nationalen Stand

europaweit zu etablieren. Verbindliche Standards und

Normen sind davon ebenso betroffen wie die Selbstregu-

lierungsmaßnahmen der Wirtschaft. 

Die mit der materiellen Ausgestaltung der EuP-Richt-

linie einhergehenden Konsultationsprozesse erfordern für

alle involvierten Akteure, sich über den aktuellen eu-

ropäischen Diskussionsstand auf dem Laufenden zu hal-

ten und eigene Positionen einzubringen. Dies ist nicht al-

len Interessierten in gleicher Weise möglich. Auch die

Bedeutung der einzelnen Ausschüsse in den von der EU

organisierten Konsultationen ist nicht für jeden transpa-

rent. Die Orientierung und Stärkung der nationalen Ent-

scheidungsträger sowie ihre Vernetzung im europäischen

Diskussionsprozess ist daher eine Voraussetzung, um die

nationalen Interessen auf europäischer Ebene zu stärken

und um europaweit – und gegebenenfalls darüber hinaus

– hohe Umwelt- und Energieeffizienzstandards für Pro-

dukte zu verankern. Dies wahrzunehmen, erfordert Ko-

operation und Vernetzung. 

Der nationale Dialogprozess 

Im Rahmen des von Bundesumweltministerium (BMU)

und Umweltbundesamt (UBA) im Februar 2004 ange-

schobenen nationalen Dialogprozesses zu nachhaltigen

Konsum- und Produktionsmustern führen BMU und UBA

regelmäßig themenbezogene Fachdialoge und Fachkon-

ferenzen mit ausgewählten Akteuren und Experten durch.

Ziel ist es, gemeinsam mit allen Beteiligten Perspektiven

zu erarbeiten, wie die bestehenden Projekte und Ansätze

zu nachhaltigen Produktions- und Konsumweisen in den

jeweiligen Handlungskontexten fortentwickelt, durch

neue Impulse ergänzt und Kooperationsmöglichkeiten ge-

schaffen werden können. Auf einer Fachkonferenz (1) in

Dessau standen im Oktober dabei die Themen Ökodesign

und Energieeffizienz im Mittelpunkt. 

Dort wurde betont, dass das Thema Energie- und Öko-

effizienz mit dem Stichwort Innovation noch enger zu ver-

knüpfen sei. Deutlich wurde auch, dass es hinsichtlich der

rechtlichen Umsetzung nicht die einheitliche Unterneh-

mensposition zum Ökodesign gibt, sondern von Branche

zu Branche differenziert werden muss: Die Vertreter und

Vertreterinnen der Unternehmen und Unternehmensver-

bände befürworteten sowohl Selbstregulierungsmaßnah-

men der Wirtschaft – wegen des Know-how-Vorsprungs –

als auch Durchführungsmaßnahmen der Kommission –

wegen der besseren Regulierung und Überwachung des

Marktes.

Einen hohen Stellenwert nahm in allen Diskussionen

die Nachfrageseite, sprich die Verbraucherinnen und Ver-

braucher, ein. Im Zentrum stand die Stimulierung der

Nachfrage nach energie- und ökoeffizienten Produkten

sowie die Aufklärung über die Kosten der Nutzungsphase

eines Produktes. In diesem Zusammenhang wurde auch

die These diskutiert, dass Verbraucherinnen und Verbrau-

cher vor einem Zuviel an Umweltkommunikation ge-

schützt werden sollten, indem die technischen Möglich-

keiten bei der Produktgestaltung stärker ausgeschöpft

werden. 

Als wichtig für die Umsetzung von Ökodesign und 

Energieeffizienz erkannten die Konferenzteilnehmer die

Schnittstellen zwischen der Produktentwicklung und der

Umweltkommunikation, beispielsweise bei der Ausbil-

dung und Bildung sowie bei der Produktinformation. Be-

tont wurde auch die Bedeutung des Zusammenspiels von

Wirtschaft, Politik/Verwaltung und Umwelt- und Ver-

braucherverbänden – etwa bei der Marktüberwachung,

der Interessensvertretung in Brüssel, dem Informations-

austausch und der Stärkung der Nachfrage nach energie-

und ökoeffizienten Produkten.

Die Konferenz machte deutlich, dass nun weitere Ak-

tivitäten erforderlich sind. Die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer sahen Ansätze hierfür in einer konzertierten Akti-

on im Bereich der Umweltkommunikation, in einem

Fachdialog zu einem modifizierten Top-Runner-Ansatz so-

wie der Eruierung von Planspielen und Produktpanels zur

Umsetzung der EuP-Richtlinie sowie in der Etablierung

des Umweltbundesamtes als eine Art Informationsdreh-

scheibe zum Ökodesign. 

Die Ergebnisse dieser Tagung werden in eine interna-

tionale Konferenz zum nachhaltigen Energieverbrauch

(2) eingebracht, deren Ziel es ist, Handlungsempfehlun-

gen und europäische Schwerpunkte zum Thema Energie

an der Schnittstelle zu nachhaltigen Konsum- und Pro-

duktionsweisen zu formulieren. 

Anmerkungen
(1) Fachkonferenz „Ökodesign und Energieeffizienz – Potenzial für
nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen“, ausführlichere Ergeb-
nisdarstellung in der Tagungsdokumentation unter www.dialogpro-
zess-konsum.de
(2) „Sustainable Energy Consumption“ – European Conference under
the Marrakech-Process on Sustainable Consumption and Production
(SCP), am13. und 14. Dezember 2005 in Berlin.

Die gesellschaftliche Verständigung über Ökodesign 

Gemeinsame Positionen stärken
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